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8nl~~!il~ Ji.nd(•tJ_!!!g dP.i'. Sal-.zunq ch~r· St11dr~nt:in11P.n- und 
---- ·------ -·-------------~--- - - --------- ---------~-- -- - ---

A11fgr11nd des§ 71 Absat.7. 2 i.V.m. § 7?. des GesP.t?.es ÜhP.r die 
Wissenschaftlichen Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
( Wi ssH~) vom 20. November 1979, zuletzt geändert durch Gese t7. 
vom J"i. Mäx7. 1g88 1 hat die Studentinnen- 11nd St:udent.ensr.hcift dr>r 
HP i nri ch-H0d ne·-Uni versi t.ä t. Düsseldorf folgende Änderung der 
SFJt7.1rng der St11dentinnen- und Studentenschaft. vom 16. DP.7.ernhr~r 

1986 beschlossen: 

Artikel I 

1. 

Die übersieht erhält folgende Fassung: 

§ 23 

§ 24 

§ 25 

§ ?. 6 

§ 27 

§ 28 

§ 29 

§ 30 

§ 31 

§ 32 

übersieht 

VII. Fachschaften 

Gliederung und Aufgaben der Fachschaften 

Organe der Fachschaft 

Aufgaben und Zuständi.gkeit der FachschRftsvoJ 1vers;::imml1mg 

Einberufung der Fachschaftsvollversammlung 

Reschlüsse der Fachschaf tsvollversammlung 

A11fgaben und Zusammensetzung des Fachschaftsrates 

Rinberufung und Beschlußfassung des Fachschaf tsrates 

Mittelbewirtschaftung der Fachschaften 

Fachschaft Medizin 

Erg~nzende Ordnungen der Fachschaften 

V T I I . H ;:i 11 s }rn ·1 t s - und W i r t s c h a f t s f ü h r 11 n g 

§ 33 ffa11shalt.splan und HFlushaltsjahr 

§ 34 K;:issenpriifung und Finanzpriif11ngsC:1usschu(.) 

IX. Schlußbestimrn11ngi:~n 

§ 35 Rrg~nzenrle Ordnungen 

§ .16 iHwrgang~rPgelungen 

§ 37 Inkrafttreten und Satzungs~nderung 
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Die SFJt7.ung der Studentinnen- und Studentenschaft. vom 16.12.1986 
w i r d w i e f o 1-g_t__g e ä !J.d er t : 

2. 
Die §§ 23 bis 32 der Satzung der Studentinnen- und 
St11dentenschaft vorn 16.12.1986 erhalten folgenden Wortlaut: 

VII. Fachschaften 

§ 23 Gliederung und Aufgab~n der Fachschaften 
(l) Die Studentinnen- und Studentenschaft der Heinrich-Heine­
Universi tät Düsseldorf gliedert sich in Fachschaften. Die 
Student/inn/en eines Studienfaches bilden eine FRchschFJft. Es 
gibt folgende Fachschaften: 

Allgemeine Sprachwissenschaft 
Anglistik 
Erziehungswissenschaft und 

Rntwicklungspsychologie 
Germrinistik 
Geschichte 
Infnrmatinnswissenschaf t 
K]Assische Philologie 
Philosophie 
Romsnistik 
Sozialwissenschaften 
Betriebswirtschaftslehre 
Kustgesch:ichte 

Sport 
Medizin 
Zahnmedi7.in 
Biologie 
Chemie 
Geographie 
Mathematik 
Pharmazie 
Physik 
Politikwissenschaft 
Psychologie 
JJi t er Fl tu riiber s P. t z P.n 
MedienwissenschFJften 

(2) Tst der von d<"r/m St.udieren<irm gewählte St.udiengF!tHJ ooer 
f1 i nd. d i F" gew.3 h l ten Studiengänge mehrf,ren FAr.hschF! f ten 7.1lgRord­
ne t, so ist d:ie/der Studierende Mitglied derjenigen Fnchsc1rnf­
ten, denen der gewÄhlte Studiengang oder die gewählten Studien­
giinge 7.ugeordnPt sind. 
(3) Die Fachschaften haben folgende Aufgaben: 
(F!) die Vi'!rtretung der Gesamtheit der Student/jnn/en ejnes Stu-
dienfaches und die Unterstützung einzelner Student/inn/en eines 
Studienfaches irn RAhmen ihrer sat7.11ngsmäßigen Befugnisse, 
(h) rliR WilhrnP.hmung der hochschulpolitischen Interessen ihrer 
MitgliPder und die SteJlungnahme zu hochschulpolitischen Frage11 1 

(c) die Wahrnehmung fachlicher, wirtschaftlicher, sozialer und 
kulturell er Re] ringe ihrer Mitglieder, 
(d) die F5rderung der politischen Bildung und des staatshiirger-
lichen Verantwortungsbewußtseins sowie der Bereitschaft zu ak­
tiver Toleranz ihrer Mitglieder, 
(R) die Pflege ilher5rtlicher und internationaler Studentenhe-
:;d.ehungen auf Fach.ebene. 
(4) Z11r Erfiillung ihrer Aufgaben erhalten diP. Fachschaften Mit.-
tP.] R11s der Studentinnen- und StudentP.nschaft nls 
Se l bs tbewi rtscha f tungsmi t tel. Die Aus7.ahl ung an die/den 
Fi nanzre f eren t/ in/ en der Fachschaften erfolgt j ewei J s einmR l im 
Semester durch clie/den Finanzreferent/in/en des AStA. 
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§ 24 Organe dRr Fachschaft 
Organe der Fachschaft sind die Fachschaftsvollversammlung (FSVV) 
und der Fachschaftsrat (FSR). Abweichend von Satz 1 ist in der 
Far.hschaft Medizin die Fachschaftsvertretung (F'SV) ein z11sÄt7.­
J iches Organ. Die Satzungen der anderen Fachschaften kBnnen eine 
FSV vorsP.hen. § 31 (Fachschaft Medizin) gj 1 t dann entsprechend. 
Für alle Organe gilt die Geschäftsordnung des 
Studierendenpi'trlamentes sinngemäß, sofern sie sich keine eigP.ne 
Geschäftsordnung gegeben haben. 

§ 25 Aufgahen und Z1rntändigkeit der Fachschaftsvollversarnmlung 
(1) Die FSVV ist die Versammlung aller Mitglieder der FFJch­
schaft. 
(2) Die FSVV hat insbesondere folgende Aufgaben: 
(a) Beschlußfassung für den FSR, 
(b) Beschlußfassung über den Haushalt der Fachschaft, 
(c) Entgegennahme des Berichtes der Kassenprüfung, 
(d) Entgegennahme des allgemeinen Berichts des FSR einmal im 
Semester, 
(e) Entlastung der/des Finanzreferent/in/en, 
{f) Beschlüsse über das Erlassen, Ändern und A11fheben der Sat-
zung und weiterer Ordnungen der Fachschaft, 
(g) Nominierung der Mitglieder in den nichtstudentischen Gre-
mien der Heinrich-Heine-Universität, sofern deren Bestellung der 
Fachschaft obliegt, 
(h) Diskussjon aller die Fachschaft betreffenden Angelegenhei­
ten. 
( .1) Unmittelbar vor der Wahl des Fachschaftsrates können Mit.­
gl i eder der Fachschaft auf einer FSVV K;:rnd ida t/inn/ en nomi nie­
ren. Eine freiwillige Befragung dieser und der zuvor schriftlich 
nominierten Kandidat(inn)en findet auf Wunsch eines MitgliP.des 
der Fachschaft statt. 
(4) Die FSVV kann die Satzung des Fachschaft erlr:issP.n und Än-
dern. 

§. 26 Ei nber!!fjl!.)_g__der Fachschaf tsvol l versamml ung 
(1) Die FSVV wird einberufen: 
(a) mindestens einmal im Semester durch den FSR, 
(b) auf Beschluß des FSR, 
{c) auf schriftlichen Antrag von mindestens 10 v.H. der Mit-
glieder der Fachschaft, 
(d) unmittelbar vor der Wahl des FSR zur Nominierung von Kandi­
daten für diese Wahl. 
( 2) Der FSR kündigt die FSVV und die vorläufige Tagesorc1nlllHJ 
mindestens eine Woche vorher an. Von Mitgl:ieclern der Far.hschFtft. 
bis zu zwei Tagen vor der FSVV beantragte weitere Trigesordn11ngs­
punktf! werden aufgenommen und durch Aushang veröffent.li cht. Trn 
R r:ihmRn von auf der Voll versamrnl ung aufgenommener Tagesorclnungs­
punk te können keine Satzungsänderungen beschlossen werden. Tn 
7.Usätzlich aufgenommenen Tagesordnungspunkten können kP.inP 
verbindlichen Beschlüsse im Sinne des § 27 AhsFJt.z 2 gefABt 
WPrdP.n, es sei denn, dFJß 50 v. H. der Mi tgl i. eder cler FFJchsclrn f t 
in einer schrift1ichen Abstimmung den Beschluß fFJssen. 
(.1) niP. FSVV wÄhlt auf Vorschll'lg des FSR FJlrn ihrer Mitte eine/n 
V r. r s 11111 rn l m 1 g s l f~ i t er/in und f'.d n e / n Pro t ok o l l f ii h r er/in . 
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§ 27 Beschlüsse der Fachschaftsvollversammlunq 
(1) Ein Beschluß ist gültig, wenn 
(a) die FSVV ordnungsgemäß einberufen war, 
(b) die Mehrheit der abgegebenen Stimmen für den Antrag waren. 
(2) Verbindliche Beschlüsse für den FSR ben8tigen die 
schriftliche Zustimmung von mindestens 30 v. H. der Mitglieder 
der Fachschaften. 
(3) Die FSVV ist beschlußfähig, wenn mindestens 10% der 
Mitglieder einer Fachschaft anwesend sind. Die Satzung einer 
Fachschaft kann diesbezüglich abweichende Regelungen enthalten. 
(4) Die Feststellung der Beschlußfähigkeit erfolgt auf Antrag. 
(5) Beschlüsse der FSVV k8nnen nur aufgehoben werden, wenn ab­
weichend von Absatz 1 Buchstabe b Zweidrittel der abgegehen 
Stimmen für die Aufhebung des Beschlusses stimmt. 

§ 28 Aufgaben und Zusammensetzung des Fachschaftsrates 
(1) Der Fachschaftsrat (FSR) nimmt die Aufgaben der Fachschaft 
wahr und führt die Beschlüsse der FSVV aus. 
(2) Der FSR führt die laufenden Geschäfte der Fachschaft in ei­
gener Verantwortlichkeit. Er ist dabei an Beschlüsse der FSVV 
gebunden. 
(3) Der Fachschaftsrat hat neun Mitglieder. Die Satzung der 
Fachschaft kann eine nach unten und oben abweichende Zahl fest­
legen. 
(4) Die Wahlordnung kann vorsehen, daß grundsätzlich nur Kandi­
daten gewählt sind, die mehr als 50 v.H. der Zahl der abgegebe­
nen gültigen Stimmzettel auf sich vereinigt haben. Für den Fall, 
daß aufgrund der Regelung von Satz 1 weniger als 2 Kandidaten 
gewählt wären, sind die beiden Kandidaten mit den h5chsten 
Stimmzahlen Fachschaftsräte. In der Wahlordnung kann festgelegt 
werden, daß abhängig vom Wahlergebnis bis zu sieben Sitze frei­
bleiben können. 
( 5) Die Amtszeit beträgt ein Jahr. Die Satzung der Fad1schF1 f t. 
kann als Amtszeit ein Semester vorsehen. Die Neuwahl ist späte­
stens unmittelbar nach Ende der Amtszeit vorzunehmen. 

§ 29 Einberufung und Beschlußfassunq des Fachschaftsrates 
(1) Die/der Wahlleiter/in lädt die neugewählten Mitglieder des 
Fachschaftsrates zur konstituierenden Sitzung ein. 
( 2) Der FSR beschließt entweder einen regelmäßigP.n Termin fiir 
die Sitzungen des FSR oder beschließt den Termin der nächstP.n 
Sitzung jedesmal neu. 
(3) Der Termin ist mindestens drei Werktage vor der Sitzung Rn 
den üblichen Veröffentlichungsstellen des FSR bekanntzugehen. 
(4) An die Mitglieder muß keine schriftliche Einladung ergehen. 
(5) Die Sitzungen sind öffentlich. 
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§ 30 Mittelbewirtschaftung der Fachschaften 
(1) Dje Mittelbewirtschaftung erfolgt durch den FSR, der der 
Richtlinienkompetenz der FSVV unterliegt. BeschJ i eßt die FSVV 
keine Regelungen über den Haushalt, beschließt der FSR den Haus­
halt in eigener Kompetenz. 
(2) Der FSR bestellt ein Mitglied der Fachschaft zur/zum 
Finanzreferent/in/en, die/der die Barmittel, sowie die Barkonten 
der Fachschaft verwaltet. Sie/ er führt im Sinne einer Einnahme­
Ausgabe-Überschuß-Rechnung Buch über die Mittel der Fachschaft. 
(3) Der FSR berichtet einmal im Semester der FSVV über die Ein­
nahmen und Ausgaben der Fachschaft und den Stand des Fach­
schaftsvermögens. 
( 4) Durch Beschluß ent.Jastet dj e FSVV den FSR fiir die VerwFJ] -
tung der Fachschaftsmi t tel. Die Ent1astung erfolgt nach e:i ner 
Kassenprüfung durch zwei bis fünf Mitglieder der Fachschaft 
(Kassenprüfer/inne/n), die von der FSVV gewählt werden und :ihr 
Bericht erstatten. Für den Fal 1, daß ein Beschluß der FSVV in 
Hinb1ick auf § 27 Absatz 1 nicht zustande kommt, muß ::rnmin<le­
s tens über die Entlastung der/ des Finanzreferent/ in/ en ein Be­
schluß des FSR herbeigeführt werden, wobei die/der Finanzrefe­
rent/in kein Stimmrecht hat. 
(5) Jedes Mitg1ied der Fachschaft hat <las Recht, die KassP. in 
Abstimmung mit dem FSR zu prüfen, wenn dieses mindestens 3 v.H. 
dP.r Mitglieder der Fachschaft schrift1ich verlangen. Die Priifung 
erfolgt innerha1b von zwei Wochen. 
( 6) Die Kasse wird i'ln <len nÄ.chs ten Fachschaf tsra t übergP.hen. 
Einnahmen- oder Ausgabenüberschüsse werden in das folgende KFJs­
senjahr iibernomnH~n. 

§ _c~.l__f 8chscha f t OJ:ted i zi n 
(l) Di0 Fachschaftsvertn:otung Medizin (FSV-Medizin) hP.steht aus 
15 MitgliP.dern. 
(2) Die FSV wird entsprechend §§ 9, 10 und 11 gewÄ.hlt. 
( 3) Bezüglich Einberufung, Auflösung und Resch1 ußfassung ge1 t!'!n 
§§ 10, 1 J und 15 entsprPchend. 
(4) Die FSV hat folgende Aufgaben: 
(a) Wahl der Mitglieder des FSR, 
(h) Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes des FSR, 
(c) Entgegennahme des Berichtes der Kassenprüfung, 
(d) Entlastung der/des Finanzreferent:/in/en, 
(e) Beschlüsse iiber dns Er1assen, Ändern und AufhebPn dP.r Snt:-
zung un<i wei.tf~rer OrdnungP.n der F'Rchschrlft. 
(5) In § 29 Absatz 1 tritt an die Stelle der/die Wahlleiter/in 
die/der Vorsitzende der FSV. 
(6) In § 30 Absatz 3 und 4 trjtt an die Stelle der FSVV diP 
FSV; in Absatz 5 als weiteren Satz: Jede Fraktion der FSV kann 
einen Antrag Auf Kassenprüfung stf':!llen. 
( 7) Die Fachschaf tsvol 1 versammung hat abweichend von § 2 5 Ab­
satz 2 nur Aufgaben im Sinne von Buchstaben a, d und h. § 26 Ah­
sBtz l Buchstabe d gilt nicht. 

§ 32 Ergänzende Ordnungen der Fachschaften 
Die F8chschaften können zur weiteren Rege1ung eine Fachschafts­
satzung und ergänzende Ordnungen erlassen. 

3 . 
nie bisherigen 
Studentenschaft 
bis 37. 

§§ 25 bis 29 der Satzung der St_udentinnen- 11nd 
vorn 16.12.1986 erha1ten die Bezeichnungen §§ Jl 
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Artikel II 

Der Nnme "Universität" wird in der Überschrift und im Text durch 
den Namen "Heinrich-Heine-Universität" ersetzt. 

Artikel III 

Übergangs- und Schlußbestimmungen 

1. 
Diese Änderung der Satzung tritt am Tage nach der Veröffentli­
chung in den Amtlichen Bekanntmachungen ~er Heinrich-Heine-Uni­
versi tät Düsseldorf in Kraft. 

2. 
Übergangsbestimmungen der Fachschaften 
(1) Das Studierendenparlament legt im Einvernehmen mit den 
Studierenden der jeweiligen Fachbereiche den erstmaligen Termin 
zu den Wahlen des FSR fest. 
( 2) Die/der Präsident/in des Studierendenparlamentes bes tel 1 t 
im Einvernehmen mit den Studierenden der jeweiligen Fachbereiche 
die erstmaligen Wahlausschüsse zu den Wahlen des FSR. Dann 
erfolgt ihre Bestellung durch den FSR. Die erstmalige FSVV wird 
durch die/den Wahlleiter/in einberufen. 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Studierendenparlamentes 
vom 13. Juni 1988 und vom 10. April 1990 mit zwei Drittel der 
satzungsmäßigen Mehrheit der Mitglieder sowie der Genehmig11ng 
des Rektorates vom 1. September 19881 10. Januar 19904tW 1( 

Aq. AC '1'/Ci&. 

Dii1rneldorf, dP.n 
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Festlegung des Uberprüfungstermins 

gern. § 4 der Ordnung für die Erstellung 

der besonderen Eignung in den Studiengängen 

Sport mit dem Abschluß Erste Staatsprüfung 

für ein Lehramt an Schulen 

Hiermit lege ich die Termine zur Feststellung der besonderen 

Eignung in den Studiengängen Sport mit dem Abschluß Erste 

Staatsprüfung für ein Lehramt an Schulen für das 

Sommersemester 1991 auf den 21. März 1991 und für das 

Wintersemester 1991 92 auf den 01. Oktober 1991 fest. 

Die Eignungsfeststellung in den Qualifikationsbereichen 

und den 

Leichtathletik/Turnen 

Schwimmen 

Sportspielen 

erfolgt durch das Institut für Sportwissenschaft der 

HEINRICH-HEINE Universität Düsseldorf, Gebäude 28.01 

Universitätsstraße 1 

Bewerber, die sich für ein Sportstudium interessieren, 

müssen·sich für das Sommersemester bis spätestens 

21. Februar 1991 und für das Wintsrsemester 1991/92 bis spätestens 

03. September 1991 beim Institut für Sportwissenschaft der 

HEINRICH-HEINE Universität Düsseldorf anmelden. 

Die Bewerbung hat auf dem daflir herausgegebenen Bewerbungs­

formular des Sportinstituts zu erfolgen. 

Der genaue Terminplan für die Uberprüfung in den verschiedenen 

Sportarten wird spätestens 3 Wochen vor dem Uberprüfungstermin 

durch Aushang am Institut für Sportwissenschsft bekanntgegeben. 

'/LQ,//LJ 
Düsseldorf, den 31.10.1990 {Universitätsprofessor Dr. Gert Kaiser) 

R e k t o r 


